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Viel Glück! 
Auch dieses Jahr erhalten Kunden, die 
in Elzach einkaufen, wieder die Chance 
auf tolle Gewinne! Die Gewinner der 
Hauptpreise werden am Heiligabend 

gezogen. 
 

Unterstützen Sie die Elzacher 
Gewerbebetreibenden und mit etwas 
Glück gehören Sie zu den glücklichen 

Gewinnern! 

Elzach bleibt dran! 
 

Die Gemeinschaftspraxis  
Dr. Mund und Dr. Hupfer  

veranstaltet  
am Samstag, 11.12.2021  
von 8:00 Uhr bis 16 Uhr 

 
Einen Ü30Impfaktionstag! 

 
ohne Terminvergabe 
in der Hauptstraße 37, 

79215 Elzach 
 

Geimpft wird nur MODERNA 
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Neuer Hauptamtsleiter Urs Eble

Die Stadtverwaltung Elzach kann ab dem 01. Februar 2022 
Herrn Urs Eble aus Waldkirch als neuen Hauptamtsleiter 
begrüßen. Der 32-jährige Fachinformatiker und Bachelor 
of Arts (B.A.) im Fachbereich Public Management wurde 
in der letzten Gemeinderatssitzung vorgestellt und war 
bisher stellvertretender Hauptamtsleiter in der Gemeinde 
Gundelfingen.
Die Stadtverwaltung Elzach freut sich Herrn Eble bald im 
Rathaus willkommen zu heißen und wünscht ihm für seine 
neue Aufgabe viel Freude und Erfolg.

 
v.l.: Urs Eble und Roland Tibi Foto: Stadt Elzach

Mit großer Bestürzung mussten wir feststellen, 
dass der erst vor 14 Tagen installierte AED/Notfall-
defi im Vorraum der öffentlichen Toilette mutwil-
lig beschädigt worden ist. Die Anschaffung war 
nur durch großzügige Spenden von vielen Seiten 
möglich gewesen und zum Wohle der Allgemein-
heit gedacht.

Und nun das! Unfassbar!

Wir haben den Tatbestand zur Anzeige gebracht. 
Evtl. Beobachtungen melden Sie bitte dem Polizei-
posten Elzach, Tel.Nr.:07682/ 53 29 80.

Zwischenzeitlich ist der AED wieder einsatzbereit.

Ortsvorsteherin Silke Matt

Unfassbar...

Unfassbar...
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N a c h r u f 

Am 26.11.2021 verstarb im Alter von 92 Jahren

Frau Magdalena Tränkle
Die Verstorbene war von 1993 bis 2000 als Reini-
gungskraft bei der Stadt Elzach und den Stadtwer-
ken Elzach beschäftigt. Ihre überwiegende Tätig-
keit übte sie in den Räumlichkeiten des E-Werks 
aus.

In den Jahren ihrer Tätigkeit haben wir Frau Tränk-
le als gewissenhafte und zuverlässige Mitarbeiterin 
schätzen gelernt. Sie war im Kreise ihrer Kollegin-
nen und Kollegen sehr beliebt.

Wir werden sie in dankbarer Erinnerung behalten.

Für die Stadt Elzach
Roland Tibi   Michael Burger
Bürgermeister  Personalratsvorsitzender

Öffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Gemeinderates 
der Stadt Elzach
Termin:  Dienstag, 14.12.2021, 19:00 Uhr 
Ort, Raum:  Großer Saal, Haus des Gastes Elzach, Kreuz-

straße 10, 79215 Elzach 
Wir weisen darauf hin, dass aus Gründen des Infektions-
schutzes die Zahl der Zuhörer und Zuhörerinnen für die öf-
fentliche Sitzung des Gemeinderates beschränkt ist, Zutritt 
nur nach der 3G-Regelung erfolgen kann und Mundschutz-
pflicht besteht. 
Tagesordnung
1.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöf-

fentlichen Sitzung vom 30.11.2021 und sonstige Be-
kanntgaben

2.  Kanalsanierung in geschlossener Bauweise BA6 - Ein-
zugsgebiet "Rathaus"

 Auftragsvergabe
3.  Freibad Elzach – Generalsanierung 1. Bauabschnitt – 

Vergabe Leitungsverlegung im Außenbereich
4.  Freibad Elzach – Generalsanierung 1. Bauabschnitt – 

Vergabe Blitzschutz
5.  Freibad Elzach – Generalsanierung 1. Bauabschnitt – 

Vergabe GaLa Bau

6. Bausachen;
 Bekanntgaben:
  Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienwohnhauses 

mit Doppelgarage im EG, hier Nachtrag: Änderung Kel-
lergeschoss und Aufzug, Flst.Nr. 1028, Wörthstr. 10 i n 
Elzach

7. Bausachen;
  Antrag auf Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 

zu folgendem Bauantrag:
  Wohnraumerweiterung durch Teilaufstockung und 

Balkonerweiterung, Flst.Nr. 2042, Lindenmatte 44 i n 
Elzach-Prechtal

8.  Beratung Haushaltsplan 2022 einschl. Eigenbetriebe 
Stadtwerke Elzach und Stadtentwässerung Elzach

9.  Satzung zur 5. Änderung der Satzung über den An-
schluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Was-
serversorgungssatzung)

10.  Satzung zur 8. Änderung der Satzung über die öffentli-
che Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS)

11.  Austritt aus der Mitgliedschaft der Forstwirtschafltichen 
Vereinigung Schwarzwald e.G. (FVS e.G)

12. Fragen der Bürgerinnen und Bürger
13.  Bekanntgaben, Anregungen der Mitglieder des Ge-

meinderates
Roland Tibi
Bürgermeister

Fundsachen
Folgende nachstehend aufgeführte Fundsachen wurden 
abgegeben und können während den Öffnungszeiten 
(Montag – Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und Mittwoch 
14:00 Uhr – 18:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 Uhr – 
16:00 Uhr) beim Fundbüro im Bürgerbüro Elzach, Zimmer 
1, Schmiedgasse 10 B, 79215 Elzach abgeholt werden
1 Regio Stammkarte, 1 schwarzer Rucksack mit Inhalt.

Ablesung Ihrer Wasser- 
und Stromzähler 2021
Auch in diesem Jahr ermitteln wir die Stände der Wasser-
zähler in Elzach inklusive aller Ortsteile wieder über ein 
Selbstableseverfahren. Hierfür erhalten Sie – wie schon in 
den Vorjahren – ab dem 06. Dezember 2021 Ablesekarten 
/ E-Mails von uns zugesandt. Auf diesen sind die unter-
schiedlichen Möglichkeiten, um die Zählerstände mitzutei-
len, ausführlich beschrieben.
Für die Stromzähler gehen unseren Kunden wie gewohnt 
Ablesekarten der Netze BW zu. Bitte melden Sie Ihren Zäh-
lerstand nach dem Erhalt der Ablesekarte zeitnah an die 
Netze BW zurück. Da die Netze BW auch unterjährig die 
Zählerstände ermittelt, werden wir Sie zum Teil auch selbst 
anschreiben und Sie bitten, den Zählerstand direkt an uns 
zu melden.

Redaktionsschluss
Der Redaktionsschluss für die KW 50
(Erscheinungstag: Donnerstag, 16.12.2021)
ist Montag, 13.12.2021, 09:00 Uhr.

Geänderter Redaktionsschluss für das LETZTE Mitteilungs-
blatt der Stadt Elzach in der Woche 51
ist am Donnerstag, 16.12.2021 um 9:00 Uhr.

Verspätet eingehende Beiträge können wir nicht mehr be-
rücksichtigen.
Bürgermeisteramt der Stadt Elzach

Die aktuellen 
Fallzahlen 
für Elzach

finden Sie unter: 
www.elzach.de -> 

startseite ->
rathaus+service -> 

Sonderthema Corona
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Eine frühzeitige Übermittlung der Zählerstände erleich-
tert uns die Arbeit sehr. Dafür möchten wir uns schon jetzt 
recht herzlich bei Ihnen bedanken.
Für Rückfragen sind die Mitarbeiter der kaufmännischen 
Abteilung Manfred Bührer (07682 804-33) und Dominik 
Schmidt (07682 804-36) gerne für Sie da. Unter abrech-
nung@elzach.de erreichen Sie uns auch bequem per E-Mail.
Ihre Stadtwerke Elzach

Beilage zu den Grundsteuerbescheiden 
2022
Hinweise zur Grundsteuerreform – insbesondere zu den im 
Jahr 2022 notwendigen Schritten

I. Allgemeine Informationen zur Grundsteuerreform
Sie haben heute Ihren Grundsteuerbescheid für das Jahr 
2022 erhalten. Dieser wurde auf den derzeit geltenden 
bundesgesetzlichen Grundlagen erlassen. Diese Regelun-
gen gelten auch für die Berechnung der Grundsteuer in 
den Jahren 2023 und 2024.
Das im November 2020 verabschiedete Landesgrundsteu-
ergesetz (LGrStG) bildet ab dem 1. Januar 2025 die neue 
rechtliche Grundlage für die Grundsteuer. Die Grundsteu-
erreform wirkt sich somit erstmals in den Grundsteuerbe-
scheiden für das Jahr 2025 aus.
Wir informieren Sie nachfolgend über geplanten Umset-
zungsschritte der Grundsteuerreform, die rechtlichen Ver-
pflichtungen für Sie als Grundstückseigentümer/in und wo 
Sie weitere Informationen zur Grundsteuerreform erhalten 
können.

II. Steuererklärung - zeitlicher und tatsächlicher Ablauf
Für die zum Stichtag 1. Januar 2022 durchzuführende 
Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte sind Sie als Grund-
stückseigentümer/in bzw. Erbbauberechtigte/r verpflichtet, 
schon in diesem Jahr (2022) eine Steuererklärung an die 
Finanzverwaltung des Landes/Finanzamt abzugeben, nicht 
an Ihre Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung. Dazu wird die 
Finanzverwaltung des Landes im Laufe des Frühjahrs 2022 
aufrufen.
Ergänzend dazu beabsichtigt die Finanzverwaltung des 
Landes, voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2022 Erläu-
terungen und Ausfüllhilfen zur Steuererklärung zu veröf-
fentlichen. Erläuterungen zu der Steuererklärung werden 
auch auf der Internetseite www.Grundsteuer-BW.de be-
reitgestellt.
In der Steuererklärung müssen Sie u.a. Angaben zu dem 
am Stichtag 1. Januar 2022 für Ihr Grundstück maßgeben-
den Bodenrichtwert machen. Diesen hat der für Ihre Ge-
meinde/Stadt zuständige Gutachterausschuss festzustellen. 
Die Bodenrichtwerte sollen frühestens ab Juli 2022 über 
www.Grundsteuer-BW.de eingesehen werden können. So-
fern Ihr Bodenrichtwert noch nicht zur Verfügung steht, 
bitten wir Sie, das Portal zu einem späteren Zeitpunkt er-
neut aufzurufen.
Die Steuererklärung ist elektronisch abzugeben. Dies kann 
zum Beispiel über das Portal ELSTER der Finanzämter vor-
genommen werden. Nähere Informationen zur ELSTER-Re-
gistrierung finden Sie unter www.elster.de/eportal/ regist-
rierung-auswahl. Wir empfehlen Ihnen, sich frühzeitig zu 
registrieren, da der Anmeldeprozess einige Zeit andauert.

III.  Grundsteuer-Messbescheide, Grundsteuerbescheide, 
Hebesatz, Höhe der Grundsteuer

Der Steuermessbetrag wird, wie bisher, durch das Finanz-
amt im Grundsteuer-Messbescheid festgesetzt. Er errech-
net sich aus dem in der Hauptfeststellung zum 1. Januar 
2022 festgestellten Grundsteuerwert, der mit der Steuer-
messzahl multipliziert wird.
Der Grundsteuer-Messbescheid bildet die Grundlage zur 
Berechnung der Grundsteuer.
Die tatsächlich zu leistende Grundsteuer ergibt sich aus 
dem von der jeweiligen Stadt bzw. Gemeinde ab dem Jahr 
2025 zu erlassenden Grundsteuerbescheid.
Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab 2025 ist ne-
ben den bodenwertgeprägten neuen Grundsteuermessbe-
trägen der in Ihrer Gemeinde/Stadt im Jahr 2025 anzuwen-
dende Hebesatz.
Der neue Hebesatz wird sich vielerorts von dem bisherigen
Hebesatz teilweise deutlich unterscheiden.

Die Gemeinde/Stadt kann den Hebesatz für 2025 erst fest-
setzen, wenn sie für die auf ihrem Gebiet liegenden Grund-
stücke die neuen Messbeträge aus den Messbescheiden des 
Finanzamts kennt.
Diese Datenbasis wird den Gemeinden/Städten voraussicht-
lich erst im Jahr 2024 vollständig vorliegen.
Vorher lässt sich daher nicht sagen, wie hoch der Hebesatz 
im Jahr 2025 sein wird, und in der Folge auch nicht, wie 
hoch die Grundsteuer 2025 für die einzelnen Grundstücke 
sein wird.
Hinweis: Ab 2025 wird es Belastungsverschiebungen zwi-
schen Grundstücken, Grundstücksarten und Lagen geben. 
Das heißt: Es wird Grundstücke geben, für die ab dem Jahr 
2025 mehr Grundsteuer als bisher zu bezahlen ist, und 
Grundstücke, für die weniger als bisher zu bezahlen ist. Dies 
ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahr 2018 die zwangsläufige Folge der Reform. 
Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherige Bewertung 
und damit auch die Verteilung der Grundsteuerlast auf die 
Grundstücke als verfassungswidrig eingestuft. Der Gesetz-
geber musste die Grundsteuer infolgedessen neu regeln.

IV. Weitere Informationen
Nähere Informationen zum Landesgrundsteuergesetz fin-
den Sie unter www.Grundsteuer-BW.de, auf der Internet-
seite des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg 
unter www.fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-fi-
nanzen/grundsteuer/ sowie auf der Internetseite Ihrer Ge-
meinde/Stadt.
Für Fragen zur neuen Grundsteuer stellt die Finanzverwal-
tung des Landes einen virtuellen technischen Assistenten 
(Chatbot) unter www.steuerchatbot.de zur Verfügung. 
Dieser wird laufend aktualisiert und erweitert.

Anpassung der Grundsteuerhebesätze  
ab dem Kalenderjahr 2022
Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat in der Sitzung vom 
30. November 2021 die Grundsteuerhebesätze ab dem Ka-
lenderjahr 2022 beschlossen auf
1. 370 v. H. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 

(Grundsteuer A)
2. 390 v. H. für die Grundstücke (Grundsteuer B)
Die neuen Hebesätze treten ab dem 01.01.2022 in Kraft. 
Die Grundsteuerschuldner erhalten einen Grundsteuerbe-
scheid mit der Neufestsetzung.

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg

- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassen-
beitrag 2022 ist der 01.01.2022.
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2021 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2022 keinen Meldebogen erhalten 
haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung be-
gründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tier-
gesundheitsgesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenos-
senschaften) sind zum 1. Februar 2022 meldepflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Vieh-
verwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2022 
einen Meldebogen.
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: Pferde 
Schweine
Schafe
Hühner
Truthühner/Puten 
Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht 
über einen Landesverband gemeldet)
Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wi-
sente und Wasserbüffel. Die Daten werden aus der HIT-
Datenbank (Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) 
herangezogen.
Nicht meldepflichtig sind u.a. Gefangengehaltene Wild-
tiere (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse 
und Enten
Werden bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner und keine 
anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt 
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derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/
oder Truthühner.
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb stehen oder in einer Hobby-
haltung. Zu melden ist immer der gemeinsam gehaltene 
Gesamttierbestand je Standort.
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse 
muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veteri-
näramt gemeldet werden.
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von 
der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 
15.01.2022 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW 
bietet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. 
Die Voraussetzungen und nähere Informationen erhalten 
Sie über das Informationsblatt, welches mit dem Meldebo-
gen verschickt wird. Das Informationsblatt finden Sie auch 
auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de.
Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hin-
gewiesen. Die Völkermeldungen der Imker an ihren örtli-
chen Imkerverein werden von diesem an einen der beiden 
Landesverbände weiter gemeldet. Ist ein Imker nicht orga-
nisiert oder in einem Verein, der keinem der beiden Lan-
desverbände angeschlossen ist, müssen die Völker bei der 
Tierseuchenkasse gemeldet werden.
Ab sofort sind Stichtagmeldungen per Fax nicht mehr 
möglich. Bitte melden Sie online oder über den auf dem 
Meldebogen aufgedruckten QR-Code oder per Post.
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informatio-
nen zur Melde- und Beitragspflicht, Leistungen der Tier-
seuchenkasse sowie über die einzelnen Tiergesundheits-
dienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr 
Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, 
etc.) einsehen. Telefon: 0711 / 9673-666;  E-Mail: beitrag@
tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de

JUBILARE

Die Stadt Elzach gratuliert zum Geburtstag
Elzach
Samstag, 11.12.2021  95 Jahre
        Karl Fehrenbach
Donnerstag, 16.12.2021 90 Jahre
        Josef Flach
Prechtal
Sonntag, 12.12.2021  95 Jahre
        Theresia Fischer
Donnerstag, 16.12.2021 70 Jahre
        Nikolaus Winterer
Yach
Montag, 13.12.2021  70 Jahre
        Helmut Bruno Steidel
Donnerstag, 16.12.2021 90 Jahre
        Elisabeth Herr

Zum Ehejubiläum
Die Stadt Elzach 
gratuliert zur Goldenen Hochzeit
14.12.2021   Eheleute Maria und Heinrich Rein

BEKANNTMACHUNGEN
VON ANDEREN ÄMTERNi

Kreisimpfstützpunkte von  
Montag bis Samstag geöffnet
Im Landkreis Emmendingen sind zwei Impfstützpunkte in 
Waldkirch und Kenzingen in Betrieb.
Dort werden täglich, außer sonntags, Erstimpfungen, Zwei-
timpfungen und Drittimpfungen angeboten. Beide Einrich-
tungen sind von Montag bis Freitag von 15:00 bis 19:00 Uhr 
sowie jeden Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. Sie 
können von allen Bürgerinnen und Bürgern des Landkrei-
ses unabhängig vom Wohnort genutzt werden. Ein dritter 
Impfstützpunkt in Emmendingen wird derzeit vorbereitet.
Der Kreisimpfstützpunkt Waldkirch befindet sich in der 
Stadthalle in der Hindenburgstraße 4. Der Kreisimpfstütz-
punkt Kenzingen ist im früheren Kreisimpfzentrum (ehe-
maliger Aldi-Markt) in der Industriestraße 26 eingerichtet. 
Für den Besuch der beiden Impfstützpunkte ist keine Re-
servierung erforderlich, zur Regelung der Reihenfolge wer-
den Wartemarken ausgegeben.
Die Impfungen erfolgen für unter 30-Jährige mit dem Impf-
stoff von Biontech-Pfizer, Personen über 30 erhalten den 
Impfstoff Moderna. Wer mit Johnson & Johnson geimpft 
wurde, kann nach einem Abstand von vier Wochen eine 
Boosterimpfung erhalten. Impfungen sind für Personen ab 
12 Jahren möglich, jüngere Kinder werden bis auf Weiteres 
nicht in den Kreisimpfstützpunkten geimpft. Zwischen der 
Zweit- und Drittimpfung soll der zeitliche Abstand in der 
Regel mindestens sechs Monate betragen.
Zur Impfung sollten der Personalausweis oder die Versiche-
rungskarte sowie, wenn vorhanden, das gelbe Impfbuch 
mitgebracht werden. Als Nachweis zur erfolgten Impfung 
gibt es beim Verlassen des Kreisimpfstützpunktes einen 
Ausdruck mit dem QR-Code, der für den digitalen Impf-
nachweis auf die Covid- oder Corona-App verwendet wer-
den kann. Weitere Infos: www.landkreis-emmendingen.de

Besuche im Kreiskrankenhaus weiterhin 
möglich
Im Kreiskrankenhaus Emmendingen sind Besuche weiter-
hin möglich. Allerdings können Besucherinnen und Besu-
cher seit dem 2. Dezember nur dann einen nahen Angehö-
rigen oder Patienten im Kreiskrankenhaus besuchen, wenn 
sie geimpft oder genesen sind und zusätzlich einen negati-
ven Test vorlegen können, es gilt somit die 2G-plus Regel. 
Der Antigenschnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein, 
möglich sind auch PCR-Tests, die bis zu 48 Stunden gelten. 
Zusätzlich zum Test- und Impfnachweis ist das Vorlegen 
eines Ausweisdokuments erforderlich. Weiterhin gilt, dass 
pro Patient und Tag ein Besucher das Krankenhaus besu-
chen darf. Während des gesamten Aufenthalts muss eine 
FFP2-Maske getragen werden. Die Besuchszeiten sind von 
Montag bis Sonntag jeweils von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Für die Besucherinnen und Besucher des Kreiskrankenhau-
ses hat das Landratsamt in Zusammenarbeit mit einem pri-
vaten Anbieter eine Teststation vor dem Haupteingang des 
Kreiskrankenhauses eingerichtet, die von 10:00 bis 18:00 
Uhr geöffnet ist. Die Tests sind kostenlos.

Pflegedürftige und Ältere suchen Gastfamilie
Das Projekt „Herbstzeit“ sucht in Kooperation mit dem 
Landratsamt Emmendingen aufgrund hoher Nachfrage 
Gastfamilien – auch Einzelpersonen oder Paare – die bereit 
sind, einen älteren Menschen bei sich zuhause aufzuneh-
men, der aufgrund altersbedingter Beeinträchtigungen 
und Pflegebedürftigkeit nicht mehr im eigenen häuslichen 
Umfeld leben kann. Damit soll ein generationenübergrei-

ImprEssum 
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fendes Zusammenleben ermöglicht werden. Die Pflegeper-
sonen brauchen keine spezielle Ausbildung, pflegerische 
Vorerfahrung ist jedoch von Vorteil. Zur Entlastung kann 
auch ein Pflegedienst zugezogen werden. Das Pflegever-
hältnis wird von der „Herbstzeit – Betreutes Wohnen für 
alte Menschen in Familien“ fachlich begleitet. Es gibt ein 
Entgelt von ca. 1.000 Euro zzgl. Pflegegeld, je nach Pflege-
grad. Gastfamilien/Pflegepersonen oder Paare, die sich für 
die Aufnahme eines alten Menschen interessieren, erhal-
ten weitere Informationen bei Klemens Jörger, Herbstzeit 
gemeinnützige GmbH, Tel. 07641/967 159-0, 
www.herbstzeit-bwf.de.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau –  
Neues im Verbandskasten
Seit 1. November gelten neue Normen für Verbandskäs-
ten in Betrieben. Neue Materialien wurden aufgenommen, 
vorgeschriebene Mengen verändert.
Die Neuerungen gelten sowohl für die kleinen Verbands-
kästen nach DIN 13157 als auch für die großen nach DIN 
13169 in den Betrieben.

Was ist neu?
Die Anzahl der Wundschnellverbände wurde erhöht, da 
sie die am meisten gebrauchten Verbandsmaterialien bei 
der Ersten Hilfe sind. Zusätzlich aufgenommen wurden 
Hautreinigungstücher, wie sie bereits seit einigen Jahren 
im KFZ-Verbandkasten enthalten sind. Ebenfalls neu sind 
zwei Gesichtsmasken, die neben den bereits seit Jahren 
etablierten Erste-Hilfe-Handschuhen den Eigenschutz des 
Ersthelfers erhöhen.

Ein großer oder zwei kleine
Betriebe, die einen großen Verbandskasten vorhalten müs-
sen, können alternativ auch auf zwei kleine zurückgreifen. 
Bis auf die Anleitung zur Ersten Hilfe und die Verbands-
schere umfasst der große Verbandskasten exakt den Inhalt 
von zwei kleinen Kästen. Vor allem in größeren Betriebs-
stätten sind die Erste-Hilfe-Materialien im Notfall so schnel-
ler greifbar.

Alternative für kleine Betriebe
Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten können weiterhin 
alternativ einen KFZ-Verbandskasten verwenden. Ein sol-
cher muss dann sowohl in den Betriebsfahrzeugen als auch 
in der Betriebsstätte vorhanden sein.

Alte Kästen neu füllen
Die bisher vorhandenen Verbandskästen müssen nicht so-
fort ersetzt werden – es sei denn, das Haltbarkeitsdatum 
ist abgelaufen. Alte Kästen sollten aber sinnvollerweise um 
das neue Material ergänzt werden.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau - Menschen mit 
Behinderung unterstützen -
SVLFG fördert Selbsthilfe mit 700.000 Euro
Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Be-
hinderung am 3. Dezember weist die Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) auf die 
Wichtigkeit von Selbsthilfeeinrichtungen hin, die sie im 
Jahr 2021 mit rund 700.000 Euro gefördert hat. 
Besonders Menschen, deren Leben nachhaltig durch eine 
seelische, geistige oder körperliche Behinderung geprägt 
ist, brauchen Hilfen, die weit über einen Arztbesuch hin-
ausgehen. Hier setzt die Arbeit von Selbsthilfeeinrichtun-
gen an.

Das bietet die Selbsthilfe
Neben den Vorteilen, welche die Selbsthilfe Betroffenen 
und ihren Angehörigen bietet, entlasten die ehrenamtlich 
organisierten Einrichtungen die Versichertengemeinschaft 

der gesetzlichen Krankenkassen. Vor allem der Austausch 
unter Gleichgesinnten ist wichtig und ein wesentlicher Be-
standteil der Selbsthilfe. Daneben haben sich die Selbsthil-
fegruppen Lobby-Arbeit zum Ziel gesetzt. Landesverbände 
vertreten die Interessen Betroffener gegenüber der Politik 
oder suchen in Gesprächen mit Vertretern der Ärzteschaft 
Wege für eine enge Zusammenarbeit zum Wohle der Men-
schen mit Behinderung. Mit öffentlichen Aktionen und 
Informationsständen informieren Selbsthilfegruppen über 
ihre Arbeit und werben um Verständnis für die Probleme 
der Betroffenen. Damit Selbsthilfe funktioniert, überneh-
men Selbsthilfekontaktstellen die wichtige Koordinierung. 
Sie sind erste Anlaufstelle für Fragen zur Selbsthilfe. Die 
Mitarbeiter dort beraten über die Möglichkeiten, aber auch 
über die Grenzen der Selbsthilfe. Außerdem unterstützen 
sie bei der Suche nach Gleichbetroffenen, vermitteln Kon-
takte und geben Hinweise auf professionelle Versorgungs- 
und Beratungsangebote. Verankert ist die Förderung der 
Selbsthilfeeinrichtungen auch im Aktionsplan der SVLFG 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK).
Weitere Informationen bietet die Internetseite www.bag-
selbsthilfe.de/bag-selbsthilfe/. Die BAG SELBSTHILFE mit 
Sitz in Düsseldorf ist die Dachorganisation von 118 bun-
desweiten Selbsthilfeverbänden behinderter und chronisch 
kranker Menschen und ihrer Angehörigen.

Internationaler Aktionstag
Weltweit machen Menschen, Selbsthilfeverbände und wei-
tere Organisationen in zahlreichen Aktionen und Veran-
staltungen am 3. Dezember auf die Rechte von Menschen 
mit Behinderung sowie auf ihre Situation in der Gesell-
schaft aufmerksam. Ziel ist, das Bewusstsein für die Prob-
leme von Menschen mit Behinderung wachzuhalten und 
auf die Nachteile der betroffenen Personen aufmerksam 
zu machen. Wichtig ist der SVLFG, dass Menschen mit Be-
hinderungen nicht benachteiligt werden und ihr Leben 
selbstbestimmt in die Hand nehmen können. Diesem Ziel 
ist dieser Tag gewidmet.

Sicheres „Zu Hause“ - Kostenlose  
Einbruchschutzberatung  der Polizei
Mit Einkehr der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsge-
mäß auch die Anzahl der Wohnungseinbrüche wieder an.
Mit einer soliden mechanischen Absicherung von Fenstern 
und Türen kann hier jedoch erfolgreich entgegengewirkt 
werden. Statistisch gesehen scheitern nahezu die Hälfte 
aller Einbruchversuche an Sicherungstechnik und aufmerk-
samer Nachbarschaft.
Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Emmendingen des 
Polizeipräsidiums Freiburg berät Sie hierzu kostenlos bei 
Ihnen zu Hause.
Interessierte werden gebeten sich telefonisch unter den Te-
lefonnummern:
07641 / 582-300 in Verbindung zu setzen.
Alternativ schreiben Sie eine E-Mail an:
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
Vorzeitige Altersrenten
Anrechnung des Hinzuverdienstes bleibt weiterhin ausge-
setzt
Für Bezieher von vorzeitigen Altersrenten aus der Alterssi-
cherung der Landwirte (AdL) bleiben auch im Jahr 2022 die 
Hinzuverdienstregelungen ausgesetzt.
Bei etwa 4.000 von insgesamt 115.000 Rentenbeziehern 
müsste die Landwirtschaftliche Alterskasse ohne die Aus-
setzung der Regelungen das Einkommen bei deren vorzei-
tigen Altersrenten berücksichtigen.
Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird in 
der AdL weiterhin bis Ende des Jahres 2022 bei vorzeitigen 
Altersrenten Hinzuverdienst nicht angerechnet.
Auch in der gesetzlichen Rentenversicherung bleiben die 
angehobenen Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Al-
tersrenten bis Ende des Jahres 2022 bestehen.
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Gewerbe Akademie -  
Elektrische Anlagen ordnungsgemäß prüfen 
Um Unfälle mit elektrischen Anlagen und Geräten zu ver-
hindern, sind Betriebe gesetzlich zu regelmäßigen Checks 
verpflichtet. Die Gewerbe Akademie der Handwerkskam-
mer Freiburg bietet dazu vom 11. bis 22. April 2022 ei-
nen zweiwöchigen Vollzeit-Kurs zur „Elektrofachkraft für 
festgelegte Tätigkeiten“ gemäß der Vorgaben der DGUV-
Vorschrift 3 an. Die Teilnahme qualifiziert dazu, elektri-
sche Betriebsmittel ordnungsgemäß zu prüfen. Kurszeiten: 
Mo.–Fr., 8–16.45 Uhr. 
Über mögliche Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen So-
zialfonds informiert die Gewerbe Akademie unter Telefon 
0761/15250-17. Infos im Netz: www.gewerbeakademie.de 

und Oberprechtal

Evangelischer Gottesdienst

AKTUELLES FÜR UNSERE GEMEINDEN
Gottesdienste IN der Johanneskirche und Christuskirche 
unter 2G-Bedingungen:
Es braucht elektronisch lesbaren Impfnachweis oder Gene-
senen-Bestätigung.
Abstand und Tragen von medizinischen oder FFP2-Masken 
bleiben.
TELEFONISCHE ANMELDUNG zu allen Gottesdiensten ist 
NOTWENDIG, Tel. 07682/8281.
Singen mit dieser Maske ist möglich.

<  3. Advent, 12. Dezember, 
 10 Uhr,  Christuskirche Oberprechtal
<  Freitag, 17. Dezember, 
 18 Uhr,   Adventsandacht im Kirchhof. Wir singen und 

beten.
 Bitte telefonisch anmelden! => im Freien ohne G-Regel
<  4. Advent, 19. Dezember, 
 10 Uhr,  Johanneskirche Elzach
<  Heiligabend, 24. Dezember: 
 Wir planen, 3 Gottesdienste im Freien (0-G) anzubieten:
 14 Uhr  in Niederwinden im Neubaugebiet, Ecke „Im 

Heulen/ Eichenweg“,
 16 Uhr in Elzach Kirchhof der Johanneskirche,
 18 Uhr in Oberprechtal Kirchhof der Christuskirche.
 TELEFONISCHE ANMELDUNG ab sofort. 
<  1. Christtag, 25. Dezember, Christuskirche Oberprechtal
<  2. Christtag, 26. Dezember, Johanneskirche Elzach
<  Jahresschlussgottesdienst, 31. Dezember, 
 16 Uhr,  Johanneskirche Elzach 

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Das Wetter: Mal Wolken, mal Sonne …“, so lese ich für 
heute. Wie gut das tut nach Tagen mit Nebel, Schnee und 
Schneeregen, mit Wind! Für einen Moment ist der blaue 
Himmel zu sehen und die Sonne leuchtet. Mir kommt das 
vor wie die Beschreibung des zweiten Advent: Im Predigt-
text (Jesaja 63+64) schreit einer mit enormer Wut und 
Kraft zu Gott: „Wo sind deine brennende Liebe und deine 
Macht? Dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit 
– wir merken nichts davon. Du bist doch unser Vater! ... Wa-
rum lässt du uns in die Irre gehen, sodass wir deinen Weg 
verlassen, Herr? ... Reiß doch den Himmel auf und komm 
herab!“
Der zweite Advent lenkt meinen Blick weg von den duf-
tenden Zimtsternen und dem Kerzenschein, weg von dem, 
was gemütlich und friedlich daherkommt. Das lenkt ab von 
dem, was gerade zu zerbrechen droht in unserer Gesell-
schaft. Die Lebensbedingungen, die Lebensverhältnisse 
sind so verschieden, und wie wir die Corona-Lage einschät-
zen erst recht. In der Konfi-Stunde sagt ein Jugendlicher: 
Das ist doch nicht gut, diese Trennungen! Das will Gott 
doch nicht. Wir gehören doch zusammen.

Was soll ich sagen: Er hat ja so recht. Und zugleich spürt 
der Jugendliche und viele mit ihm, wie unendlich schwer 
das ist. Und ohne Beistand von Gott, ohne dass ich mich 
besinne auf das, was ich dazu beitragen kann, ohne das 
führt der Weg in die Irre.
Der zweite Advent hält diesen Graben offen. Klagt und 
fleht zu Gott, damit der entscheidende Anstoß „vom Him-
mel herab“ kommt. Für diese Woche schließe ich mich dem 
an: „Reiß doch den Himmel auf, Gott, und komm herab!“
Ihre Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner

Wenn Sie ein persönliches Gespräch wünschen, melden Sie 
sich gerne bei mir, telefonisch oder per E-Mail.
Pfarrbüro:    Zollstockstr. 6, 79215 Elzach
Öffnungszeiten:  dienstags: 10.30 – 12.00 Uhr
      donnerstags: 15.00 – 16.30 Uhr

Gottesdienste
Donnerstag, 09.12.2021
19:00 Uhr  Rorate Gottesdienst
    Seelenamt für Rudolf Fütterer
Samstag, 11.12.2021
19:00 Uhr  Vorabendmesse zum 3. Adventssonntag
Donnerstag, 12.12.2021
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
    Seelenamt für Rudolf Schätzle

Danke an die Landjugend Prechtal
In unserer Kirche St. Nikolaus hängt der Adventskranz wie-
der. Er wurde mit viel Engagement von der Landjugend 
Prechtal gebunden.
Der Landjugend und allen, die mit viel Energie und Liebe 
für den Adventsschmuck in den Kirchen der Seelsorgeein-
heit sorgen, ein herzliches Dankeschön.

 
 Foto: M. Wiedensohler

Katholische Kirchengemeinde
Oberes Elztal

Familiengottesdienste in Oberwinden, St. Stephan an den 
Adventssonntagen
Ich bin...“ - FAMILIENGOTTESDIENSTE IM ADVENT
Es ist eine schöne Tradition, dass in St. Stephan Oberwin-
den an den Adventssonntagen besonders gestaltete Fami-
liengottesdienste stattfinden.
Unter den Themen „Ich bin Licht“, „Ich bin der Weg“, „Ich 
bin Leben“ und „Ich bin da“ geht es auf den Weg durch 
die Adventszeit hin zum Weihnachtsfest. Dabei werden die 
Gottesdienste von unterschiedlichen Gruppen musikalisch 
bereichert.
Übrigens jeden Sonntag gibt es ein neues Giveaway, das 
sich zu einem Ganzen zusammenfügt!
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Beachten Sie bitte, dass diese Gottesdienste aufgrund der 
zu erwartenden hohen Besucherzahl wieder mit Anmel-
dung sind. 

Anmeldung nötig für Familiengottesdienste und Weih-
nachtsgottesdienste

Anmeldung für die Familiengottesdienste und die Weih-
nachtsgottesdienste in unserer Seelsorgeeinheit
Angesichts der aktuellen Entwicklung der pandemischen 
Lage hat der Pfarrgemeinderat beschlossen, die Anmelde-
pflicht für Gottesdienste, bei denen mit einer großen Besu-
cherzahl zu rechnen ist, wieder vorzunehmen.
Dies betrifft:
–  die Weihnachtsgottesdienste (24. – 26.12.21)
–   die Familiengottesdienste am 3. und 4. Adventssonntag 

in Oberwinden
Aus diesem Grund bitten wir Sie, sich zu den genannten 
Gottesdiensten anzumelden. Nur mit Anmeldung können 
Sie an diesen Gottesdiensten live teilnehmen.
Und so geht‘s:
Für die genannten Familiengottesdienste in Oberwinden 
können Sie sich ab sofort unter der Rufnummer 07682/8083-
0 oder per E-Mail info@kath-oberes-elztal.de anmelden.
Ab Montag, 06. Dezember 2021, startet die Anmeldung für 
die Weihnachtsgottesdienste in unserer Seelsorgeeinheit.
Neuigkeiten/Änderungen sind auf unserer Homepage zu 
finden: www.kath-oberes-elztal.de.

Änderung Adventsfenster 2021
der Seelsorgeeinheit Oberes Elztal
Die aktuelle Corona-Lage hat uns veranlasst, die Aktion 
Adventsfenster in einer geänderten Form durchzuführen.
Die Adventsfenster werden an den jeweiligen Tagen öff-
nen, jedoch wird keine öffentliche Veranstaltung stattfin-
den. Die Fenster können dann an den Tagen bis Weihnach-
ten, vielleicht bei einem Spaziergang, betrachtet werden. 
Manche sind auch mit einem Begleittext versehen und zum 
Teil beleuchtet.
So möchten wir versuchen, die Aktion nicht ganz ausfallen 
zu lassen und hoffen, Ihnen damit eine adventliche Freude 
zu bereiten.
Wir danken den vielen Gestalter/innen der Adventsfenster, 
die sich auch in diesem Jahr wieder bereiterklärt haben 
und nun auch diese Gestaltung mittragen.
Das Vorbereitungsteam

Adventsfenster 2021
Tag Datum Name Ort Adresse
Do, 09.12.2021 Kolping 

Elzach, Margit 
Schätzle

Prechtal Ladhof 2

Fr, 10.12.2021 Gemeinde-
team Ober-
prechtal

Oberprechtal Bei der 
Hammer-
schmiede

So, 12.12.2021 Ingrid Burger Oberwinden Spitzenba-
cher Str. 6a

Do, 16.12.2021 Ministrant/-
innen Ober-
prechtal

Oberprechtal Triberger 
Str. 11,
beim kath. 
Pfarrhaus

Sa, 18.12.2021 Frauen des 
Brauchtums-
vereins Kat-
zenmoos

Katzenmoos Bürger-
haus, 
(ehem. 
Schulhaus)

So, 19.12.2021 Pfarrgemein-
de Oberspit-
zenbach

Oberspitzen-
bach

Kirche St. 
Barbara

Mo, 20.12.2021 Eva Maria 
Burger und 
Simone Beh

Biederbach Sonnhal-
de-Str. 21

Di, 21.12.2021 Kindergarten
St. Nikolaus 
Elzach

Elzach Wendeli-
nusweg 1

Außerdem kann bei Patrick Trenkle, Neudorfstr. 2, Ober-
winden die sehr schöne Außenkrippe betrachtet werden.

Gottesdienste
3. Adventssonntag, 12.12.2021
10:00 Uhr  Eucharistiefeier
Dienstag, 14.12.2021
19:00 Uhr  Bußfeier

Gottesdienste
Freitag, 10.12.2021
19:00 Uhr  Rorate Gottesdienst
    Seelenamt für Franz Tränkle
3. Adventssonntag, 12.12.2021
09:00 Uhr  Eucharistiefeier

Notdienste
ARZT
An Werktagen nach 18 Uhr ist der diensthabende Arzt 
durch Anruf beim Hausarzt zu erfahren.
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen 
ist der ärztliche, kinderärztliche, gynäkologische und 
augenärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 
zu erreichen. An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel. 0180 3222555-70 
erreichbar.
Wer wegen Verdachts auf eine Infektion mit dem Co-
ronavirus die hausärztliche Notfallnummer 116 117 an-
ruft, muss diese Nummer unbedingt – ohne Vorwahl – 
vom FESTNETZ aus wählen. Damit ist die Erreichbarkeit 
der Notfallpraxis Emmendingen gewährleistet. Anrufe 
vom Handy oder Smartphone landen hingegen bei einer 
bundesweit geschalteten Hotline, die wegen des gro-
ßen Andrangs derzeit völlig überlastet ist.
Auf keinen Fall sollen besorgte Bürgerinnen und Bürger 
die in Emmendingen eingerichtete zentrale Annahme-
stelle für einen Corona-Abstrich direkt aufsuchen, son-
dern am Wochenende und abends immer vorher erst 
Kontakt vom FESTNETZ aus über die Notfallnummer 116 
117 aufnehmen. Unter der Woche sind die Hausärzte die 
erste Anlaufstelle.
In Notfällen: Notruf Polizei:  110,
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst:  112,
Rufnummer Krankentransport:  19222,
Gift-Notrufzentrale:  0761/19240
Notfallpraxis im Kreiskrankenhaus Emmendingen
Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Montag, Dienstag und Donnerstag  von 19 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag      von 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage         8 bis 22 Uhr
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Kostenlose zentrale Rufnummer  116117
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle:
07641 4601-77 (nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose 
und sprachgeschädigte Personen.)

Bereitschaften
Stadtverwaltung Elzach  Tel.: 07682 804-0
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
      Mi.   14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
      Do.  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung möglich.
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Kommunale Inklusionsvermittlerin der Stadt Elzach, Ge-
meinden Winden und Biederbach, Frau Nadine Hundert-
pfund, Telefon: 07682 / 80412, E-Mail: inklusion@elzach.de
Stadtwerke / Elektrizitätswerk:
Stromversorgung: für Elzach Kernstadt, Katzenmoos, 
Oberprechtal, Prechtal, Yach, Tel. 0800 3629477, EnBW 
Regional AG, Regionalzentrum Rheinhausen
Wasserversorgung:  Tel. 07682 91828-0
Stadtentwässerung:  07682 8463
Störungen Nahwärme:  07682/92 44 725
Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach
Fr. 13:00 – 17:00 Uhr, Sa. 09:00 – 13:00 Uhr
Öffnungszeiten Grünschnittsammelplatz 
Mi. 16:00 - 19:00 Uhr bis einschließlich 13.10.2021
Fr. 13:00 – 17:00 Uhr, Sa. 10:00 – 14:00 Uhr ganzjährig
Tierkörperbeseitigungsanstalt 
Zweckverband PROTEC Orsingen, Nenzinger Str. 34, 
78359 Orsingen, Tel.: 07774.9339-0, Fax: 07774 9339-33
Telefonseelsorge: Tel. 0800 1110111
(vertraulich, anonym und kostenfrei, rund um die Uhr).
Fachstelle Sucht Beratung Behandlung Prävention
Waldkirch, Mauermattenstr. 8, Bushalt Freiburger Straße 
(3 Min.), Bahnhalt Batzenhäusle (10 Min.) Di. und Do. 10 
– 17, Tel. 07681 24623; sonst Emmendingen, Hebelstr. 27, 
Tel. 07641 9335890, fs-emmendingen@bw-lv.de, Erstge-
spräche nach telefonischer Vereinbarung
Teilhabeberatung Kinzigtal, 
77716 Haslach, Sandhaasstr. 4, Tel.: 07832 99955-235, 
michaela.himmelsbach.eutb@caritas-kinzigtal.de
Sozialstation  Tel. 07682 909040
Betreuungsgruppe, Ehrenamtliche Besuchsdienst „Zämme“, 
 Tel. 07682 909040
Hospizgruppe  Tel. 07682 925650
Dorfhelferinnen / Einsatzleitung   Tel. 0761/4010618
Birgitta Fahrländer: Tel. 017617612633 // 
E-Mail: birgitta.fahrlaender@dorfhelferinnenwerk.de
Ambulanter Pflegedienst Heike Schmook 
Tel. 07682 921537 www.pflegedienst-schmook.de
Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641 451-3095
www.landkreis-emmendingen.de/pflegestuetzpunkt
www.landkreis-emmendingen.de
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im 
Pflegestützpunkt Emmendingen, in den Außensprech-
zeiten oder beim Hausbesuch. 
Die Außensprechstunde im Generationenbüro Wald-
kirch, Marktplatz 1 – 5, 79183 Waldkirch
findet montags von 12:00 – 16:00 Uhr statt.
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.
Wölflinstraße 13, 79104 Freiburg, Telefon: 0761 36122, 
Telefax: 0761 36123, E-Mail: info@bsvsb.org, Internet: 
www.bsvsb.org

EUTB
EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV Emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641/96212-65 (Fr. Thiemann)
Außensprechstunde in Endingen und Elzach donners-
tags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren

APOTHEKEN 
Mi., 08.12.  Glotter-Apotheke, Glottertal
    Talstr. 70 A, Tel. 07684 13 55 
    Neue Apotheke, Emmendingen 
    Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9 33 22 21
Do., 09.12.  Central-Apotheke Emmendingen 
    Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
    Rathaus-Apotheke, Elzach 
    Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717
Fr., 10.12.  Marien-Apotheke, Gutach
    Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
    Paracelsus-Apotheke, Denzlingen 
    Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392

Sa., 11.12.  Spitzweg-Apotheke, Emmendingen 
    Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191
So., 12.12.  Kandel-Apotheke Waldkirch 
    Lange Str. 58, Tel. 07681 93 20
    Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendingen
    Marktplatz 11, Tel. 07641 87 63
Mo., 13.12.  Nikolai-Apotheke, Waldkirch 
    Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
Di., 14.12.  Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
    Steinstr. 12, Tel. 07641 914650
    Schwarzwald-Apotheke, Elzach 
    Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Mi., 15.12.  Glocken-Apotheke, Waldkirch (Kollnau)
    Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
    Kronen-Apotheke, Teningen 
    Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109

TIERARZT
Samstag/Sonntag, 11./12.12.2021
Tierarztpraxis Claudia Ciugudean, 
Rheinhausen-Oberhausen
Endinger Str. 3, Tel. 07643 9378970
Dr. Hesse, Forchheim
Aspergstr. 10, Tel. 07642 2324

Die Hilfemacher e.V.

Metzgerei Gustav Winterhalter unterstützt die Hilfemacher

Ralf Winterhalter (3.v.r.) bei der Spendenübergabe an die 
Hilfemacher mit den Vertretern der Tafelläden Foto: Verein

Mit einem dankbaren und anerkennenden „TOLL“ reagier-
ten die nach der Arbeit hungrigen HelferInnen bei der 
Hilfemacher-Paketaktion am 1. Advent auf die Spende der 
schmackhaften Helferwürste. Wenige Tage später konnte 
der Hilfemacher-Vorstand den Tafelläden in der Region 
über 500 dicke Lyoner Würste übergeben, die die Metzge-
rei ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Für die 
Tafeln ist dies eine wertvolle und willkommene Hilfe.
Bekanntlich unterstützen die Hilfemacher seit Jahren er-
folgreich die Tafelläden der Region. Alle Infos zum Verein 
und seinem sozialen Engagement unter www.diehilfema-
cher.de. Jede(r) kann mit seiner Spende mithelfen. Jeder 
Euro zählt!
Spendenkonto: DE03 6805 0101 0013 2479 60 
(Spenden/Beiträge von der Steuer absetzbar)
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Weihnachtsaktion
Gewinnen Sie an den folgenden Adventssamstagen tolle 
Sachpreise sowie die Gutscheinkarte „Elzacher Kärtli“.
Die erste Ziehung der Gewinnnummern fand am Sams-
tag, 04.12. im Rahmen des Wochenmarktes auf dem Ni-
kolausplatz statt. Weitere Termine am Samstag, 11.12.21, 
Samstag, 18.12. sowie an Heiligabend verbunden mit der 
Ziehung der Hauptpreise jeweils um 11:00 Uhr auf dem Ni-
kolausplatz.
•	 3. Hauptpreis: Ein Feuerkorb mit Grill im Wert von  

€ 600,- gestiftet vom Fachmarkt Haberstroh
•	 2. Hauptpreis: Eine Holzkrippe mit Stall € 700,- gestiftet 

von Buchhandlung Schreibwaren Merkle
•	 1. Hauptpreis: Ein Kochkurs für 12 Pers. im Wert von  

€ 1500,- gestiftet vom Gasthaus Rössle in Elzach
Die Gewinnnummern finden Sie hier, unter FB-Gewerbe-
verein sowie auf der Homepage des Gewerbeverein.
Die Preise können bei Mode Rapp, Hauptstr. 18 unter Vor-
lage des Losabschnitts abgeholt werden.

Weihnachtsgewinnspiel 2021 (Ziehung 04.12.)
Gutschein Schuh Volk      über 20 € Nr.: 049432
Gutschein Rathaus-Apotheke   über 20 € Nr.: 027195
Gutschein Studio K      über 25 € Nr.: 026811
Gutschein Metzgerei Gustav Winterhalter 
           über 30 € Nr.: 023769
Produktbox von Frisör Bianca Maly über 30 € Nr.: 022927
Frühstück für 2 Personen im Elzland Hotel 9 Linden 
           über 40 € Nr.: 025754
Gutschein Mode Rapp      über 40 € Nr.: 024912
Haartrockner von EP Fischer      Nr.: 027312
Frühstück für 2 Personen im Café Sattler  Nr.: 049444
Gutschein Uhren Reich     über 50 € Nr.: 027045
Zwei Hirsche von Blumen Naturelle im Wert 
           von 110 € Nr.: 036257
Je ein „Elzacher Kärtli“ im Wert   von 20 € Nrn: 022446 / 
034576 / 049490 / 036715 / 023352 / 035880 / 022086/ 048547 
/ 047738

kfd Elzach

Fit für den Alltag macht Pause
Durch die ständig steigenden Infektionszahlen und die da-
mit einhergehende angespannte Coronasituation findet 
aktuell keine Gymnastik am Montagabend der kfd-Elzach 
statt. Sofern es die Lage zulässt starten wir wieder am Mon-
tag, 10. Januar 2022 zur gewohnten Uhrzeit.

Die Bücherei Elzach

Die Bücherei Elzach -  click and collect / Weihnachtsferien
Liebe Leserinnen und Leser,
ab sofort gilt auch in Büchereien die 2G+ Regelung, daher 
ist die Auswahl von Medien vor Ort nur mit entsprechen-
den Nachweisen möglich!
Wenn Sie unser Angebot auch ohne Schnelltest oder Boos-
terimpfung wahrnehmen wollen, können Sie gerne Medi-
en über unseren
Online-Katalog Link: https://bibkat.de/sankt-nikolaus-elz-
ach/ oder ggfs. auch per E-Mail oder Telefon reservieren. 
Wir legen Sie Ihnen am nächsten Öffnungstag zur Abho-
lung bereit. 
Bitte beachten Sie, dass Reservierungen direkt über den 
Online-Katalog nur möglich sind, wenn Sie bereits ein Le-
serkonto besitzen und dort eine E-Mail-Adresse hinterlegt 
ist. 

Während der Weihnachtsfeiertage bleibt die Bücherei vom 
21.12.2021 bis zum 06.01.2022 geschlossen.

Öffnungszeiten / Kontakt:
Dienstag und Donnerstag:  16:00 bis 18:00 Uhr
Samstag:        10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Telefon:  07682/8083-15 (nur während der Öffnungszeiten)
E-Mail:  buecherei@kath-oberes-elztal.de
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Treue
Schöne Weihnachtsfeiertage und bleiben Sie gesund 
Ihr Büchereiteam

Adventsgrüße
Liebe Sportfreunde,
wie aus der Presse zu entnehmen war, hat der Südbadische 
Fußballverband alle Jugend- und Aktivenmannschaften in 
die vorzeitige Winterpause geschickt.
Wir danken an dieser Stelle allen Spielern, Trainern, Be-
treuern, Mitgliedern, Fans, Freunden und Sponsor_innen 
für ihre Treue und ihre Unterstützung und wüschen allen 
eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und eine gu-
ten Rutsch.
Wir alle hoffen, dass der Ball im nächsten Jahr zum vor-
gesehen Zeitpunkt wieder rollt, mit Zuschauern und allem 
was zu einem Fußballspiel dazugehört.
SF Elzach-Yach e.V. / SF Elzach-Yach Jugendabteilung

Spielbericht KW 49
Vergangenen Freitag spielte:
TTC Elzach III – TV Denzlingen IV  2:8

Die Samstagsspiele sind leider durch eines vorzeitigen Sai-
sonabbruchs (zumindest die Vorrunde) wegen Corona aus-
gefallen.

Mehr Infos gibt es auf unserer Homepage www.ttc-elzach.de.

SG Prechtal/
Oberprechtal

Fußball geht in die Winterpause
Der Verbandsvorstand des Südbadischen Fußballverban-
des sieht eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiel-
betriebes unter aktuellen Infektions-Entwicklungen sowie 
bereits geltenden und zu erwartenden Verschärfungen für 
den Amateursport als nicht mehr möglich an.
Vor diesem Hintergrund hat der Verbandsvorstand die ak-
tuelle Situation beraten und beschlossen, mit dem Spielbe-
trieb in allen Alters- und Spielklassen von der Verbandsliga 
abwärts vorzeitig in die Winterpause zu gehen.
Damit werden seit 30. November 2021 keine Spiele mehr 
durchgeführt und alle noch in 2021 angesetzten und noch 
nicht absolvierten Pflichtspiele durch den Verband abge-
setzt.
Wir informieren rechzeitig wie es in 2022 weitergeht.
Als Verein bedanken wir uns recht herzlich für die bisheri-
ge Unterstützung in dieser nicht immer einfachen Zeit.

Das Spendenportal
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Adventskonzert
Wir hatten sehr gehofft, das Adventskonzert am 19.12.2021 
zusammen mit Ensembles des Musikvereins Prechtal auf-
führen zu können. Gerne hätten wir die notwendigen 
Maßnahmen getroffen, um Sie alle auf ein frohes Weih-
nachtsfest einzustimmen. Allerdings sind aufgrund der 
gesonderten Regelungen für Singen und Musizieren mit 
Blasinstrumenten in der Alarmstufe II seit Ende November 
keine Proben mehr durchführbar. So haben wir uns ange-
sichts der aktuellen Corona-Situation schweren Herzens 
entschlossen, das Konzert auch dieses Jahr abzusagen. Wir 
wünschen allen eine schöne und vor allem gesunde Ad-
vents- und Weihnachtszeit und freuen uns, wenn wir hof-
fentlich im neuen Jahr wieder singen dürfen.
GV Sängerrundde Prechtal e.V.

SBG-Südbaden
Wegen der aktuell verschärften Corona-Regeln werden 
die SBG-Sportbusse ab kommendem Wochenende vorerst 
nicht fahren. Das betrifft voraussichtlich diese Heimspiele:
11.12.2021 SC F - Hoffenheim
19.12.2021 SC F - Leverkusen
08.01.2022 SC F - Bielefeld
22.01.2022 SC F - Stuttgart
Sobald die Corona-Verordnung es wieder zulässt, werden 
die Fans über die Presse und die SBG-Internetseite infor-
miert.
Ab kommenden Freitag, 10. auf 11. Dezember entfallen 
alle späten SBG-Nachtbusse (die sog. Discobusse) mit den 
Abfahrten um 2:40 Uhr und 4:40 Uhr ab Freiburg ZOB bzw. 
3 Uhr und 5 Uhr ab Kirchzarten (Linie 7215) auf unbe-
stimmte Zeit.
Es betrifft folgende Linien:
•	 7200 Freiburg – Denzlingen – Emmendingen – Malter-

dingen
•	 7206 Freiburg – Denzlingen – Waldkirch – Elzach
•	 7215 Kirchzarten – Oberried – Hofsgrund
•	 7216 Freiburg – Kirchzarten – St. Peter
Grund dafür sind die neuen Corona-Beschränkungen, die 
das späte Ausgehen einschränken, u.a. durch das Schließen 
von Discotheken und Bars.

AUS DEN 
NACHBARGEMEINDEN

Biederbach-Frischnau
Aufgrund der schwierigen aktuellen Coronasituation 
kann das Offene Volksliedersingen mit Leo u. Josef sowie 
dem Öli-Duo und den Eckbankmusikern am Sonntag, den  
12. Dez. 2021 (3 . Advent) im Landgasthof Adler-Pelzmühle 
in Biederbach-Frischnau leider nicht stattfinden. Wir hof-
fen sehr darauf, dass wir nächstes Jahr wieder 2 fröhliche 
Sonntagnachmittage mit lustigen Liedern bei Kaffee und 
hausgemachtem Kuchen verbringen können. Die Musikan-
ten und das Adler- Pelzmühleteam wünschen allen eine be-
sinnliche Adventszeit! Bleiben Sie gesund.

Freiamt
Kunstausstellung im Kurhaus Freiamt
Die Künstlerin Karin Weiß stellt ihre Werke aus
Die Emmendinger Künstlerin Karin Weiß stellt bis 4. Feb-
ruar 2022 im Kurhaus Freiamt ihre Bilder unter dem Titel 
„Zwischentöne“ aus.
Karin Weiß wurde 1965 geboren und beschäftigt sich seit 
ihrer Jugend intensiv mit Zeichnen, Malen und plastischem 
Gestalten. Nach einem Studium der Malerei in Schwäbisch-
Hall Anfang der 1990er folgte ein Studium der Heilpäda-
gogik und Kunsttherapie sowie ein weiteres Studium der 
Bildhauerei in Freiburg. Mittlerweile begleitet sie mehrere 
Künstlergruppen für Menschen mit Behinderungen.
Die Malerei von Karin Weiß ist von organischen Formen 
und Strukturen, vom Farbenspiel in der Natur als auch von 
Körperhaltungen inspiriert. Sie arbeitet mit Pigmenten, Tu-
sche und Farbstiften. Wachs wird ebenfalls in verschiede-
ner Form eingesetzt. In ihren Bildern legt sie Farbschichten 
übereinander, deckt sie teilweise wieder mit weißer Farbe 
ab und lässt dadurch Tiefe, Zwischentöne und Transparenz 
entstehen.
In ihrer Ausstellung im Kurhaus Freiamt mit dem Titel „Zwi-
schentöne“ zeigt Karin Weiß Figürliches und Abstraktes in 
Mischtechniken auf Leinwand.
Die Ausstellung ist bis 4. Februar 2022, täglich von 9:00 bis 
17:00 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten können aufgrund 
von Veranstaltungen im Ausstellungsraum kurzfristig ab-
weichen.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Spendenmeisterschaft
5. bis 12. Dezember 2021

www.gemeinsamhelfen.de/aktionen

Je mehr Spenden für Ihr Projekt eingehen, desto hö-
her wird der prozentuale Anteil aus dem Spendentopf.

Spenden kommen zu 100 % an, ohne Abzug

Nutzen Sie die Chance, die Finanzen für 
Ihr Vereinsprojekt zu erhöhen. 

Mit 20.000 Euro füllt Klaus Nussbaum mit seiner Stif-
tung den Spendentopf für die Spendenmeisterschaft.
Am Ende dieser Meisterschaft der guten Taten erfolgt die 
Verteilung des Spendentopfs nach einem prozentualen 
Schlüssel an die spendenstärksten Projekte. 
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Der Nussbaum Club ist ein Produkt von Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG · Opelstr. 29 · 68789 St. Leon-Rot

Fotos: Die Landpartie /AdobeStock

Mehr Infos unter
www.nussbaum-lesen.de/nussbaum-club/

Mehr als 5.000 Coupons für Ausflugsziele, Restaurants
und Kurzurlaube in der Heimat! Mit dem Nussbaum
Club Magazin sparen Sie bei Ihrem nächsten Erlebnis.
Den Nussbaum Club erhalten Sie kostenlos zu Ihrem
Nussbaum Club Magazin-Abo.

VORTEIL

www.nussbaum-lesen.de/nussbaum-club/  

Sie wollen nochmehrVorteile? Abonnieren Sie das
Nussbaum ClubMagazin

50 € NACHLASS
Große Baden-Württemberg-Fahrradtour

Als Abonnent nutzen Sie den Nussbaum Club mit mehr als 5.000 Vorteilen kostenlos.
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Unser
Vertrieb ist auch

samstags für
Sie erreichbar

Sollte die Verteilung nicht zu Ihrer Zufrieden-
heit erfolgen, bitten wir Sie, Ihr Anliegen
unserem Vertriebspartner mitzuteilen:

G.S. Vertriebs GmbH
Tel. 07033 6924-0

www.nussbaum-lesen.de

Sie erreichen die G.S. Vertriebs GmbH von
Montag bis Mittwoch, Freitag 8.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr · Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

www.nussbaum-medien.de

Amtsblatt bzw. Lokalzeitung
nicht erhalten?

Jetzt zugreifen auf gutscheinb
uch.de

5+1 Aktion:
ab 1 Stück 21,90 € inkl. MwSt.
ab 3 Stück 18,90 € inkl. MwSt.
ab 5 Stück 16,90 € inkl. MwSt.

Ab 3 Stück versandkostenfrei.
Aktion gültig bis: 31.01.2022

Jetzt zugreifen auf gutscheinb
uch.de

NUSSBAUM22
Ihr Rabattcode

:
Das perfekte Geschenk!

VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbH, Niedesheimer Str. 18, 67547 Worms

Sonderpreis16,€90 statt39,€90

Jetzt zugreifen auf 
Jetzt zugreifen auf 

Ihr 

1616ab

HAG
Capisco 8106 Stoff Xtreme Schwarz

König+Neurath
QUICK.III Stehhilfe höhenverstellbar

Viasit
Kickster Drehstuhl Mesh

HAG
Futu Drehstuhl Knit 1100S Mesh

Anbieter der Woche

Diese und viele weitere Angebote auf:

*Nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise inkl. MwSt. Produkte können von Abbildung
abweichen. Für Druckfehler keine Haftung.

1.419,67 € DEAL

949,00 €*
2%Cashback

822,29 € DEAL

599,00 €*
2%Cashback

244,81 € DEAL

139,00 €*
2%Cashback

503,37 € DEAL

219,00 €*
2%Cashback

„Bewegung für Ihr Büro.“
Das inhabergeführte Unter-
nehmen ist Spezialist im
Bereich der Konzeption und
Einrichtung von Büroräumen.
Das Team plant neue Büro-
konzepte, innovativ und ergo-
nomisch mit neuesten Ideen
und Arbeitsplatzlösungen.

Neben Schreibtischen, Bü-
rostühlen, Sesseln, Hockern
und Stehhilfen bietet der Ex-
perte zudem ergonomisches
Zubehör sowie Ersatzteile an.
Ob Privat- oder Geschäftskun-
de, Behörde, Industrie oder

Mittelstand, das kompetente
Team berät dich rund um er-
gonomisches und dennoch
bequemes Arbeiten.

Die große Palette an Dienst-
leistungen ermöglicht dir
kostenlose Lieferung und
Montage von Möbeln sowie
die Entsorgung deiner Alt-
möbel. Zudem erhältst du
eine schnelle und zuverläs-
sige Reparatur.

Schaue gerne vorbei und
lass dich vom Fachpersonal
beraten!

Arnold-Büroeinrichtungen
69168 Wiesloch

kaufi nbw.de/arnold-buero

Versandkostenfrei
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die Weihnachts- und Neujahrgrüße 2021/2022 erschei-
nen in der letzten Augabe des Jahres.

Ein außergewöhnliches Jahr, das für viele von Ihnen,
aber auch für uns, sehr herausfordernd war, neigt sich
dem Ende zu.

Wir alle haben Großes geleistet, um die Herausforderun-
gen des Jahres 2021 zu meistern. Sollten Sie sich daher
bei Ihren Kunden oder Mitarbeitern bedanken wollen –
stehen wir Ihnen als Ihr Partner gerne zu Seite.

Neben den klassischen Musteranzeigen ist es uns in die-
sem Jahr ein besonderes Anliegen auch solche Vorlagen
undMotive anzubieten,mit welchen Sie in unserenAmts-

blättern und Lokalzeitungen auf die gebotene Solidarität
und Unterstützung eingehen können.

Die gestalteten Anzeigen unserer Musterkollektion kön-
nen Sie direkt bei uns buchen. Wenn Sie es wünschen,
kreieren wir natürlich ebenso gerne eine auf Sie persön-
lich zugeschnittene Anzeige nach Ihren Vorstellungen.

EineMusterkollektion fürWeihnachts- und Neujahrsgrüße
finden Sie auf www.nussbaum-medien.de

Jetzt noch schnell buchen!!

LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,

DIE NEUE MUSTERKOLLEKTION IST DA!

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
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IMMOBILIEN

IMMOBILIEN-KAUFGESUCHE

UNTERRICHT

TRAUER

info@koenigskinder.de
www.koenigskinder.de

Königskinder Immobilien GmbH
Königstraße 62
70173 Stuttgart

Seit 2014 ist es Pflicht: das Vorlegen eines Energieausweises bei dem
Verkauf oder der Vermietung einer Immobilie. Wer dagegen ver-
stößt, riskiert hohe Geldstrafen von bis zu 15.000 €. Betroffen von
dieser Regelung sind sowohlWohngebäude als auch Nichtwohnge-
bäude. Bei dem Verkauf oder der Vermietung einer Wohnung muss
der Energieausweis des gesamten Hauses vorgelegt werden, diesen
können Sie bei der Hausverwaltung erfragen. Selbstverständlich
gibt es keine Regel ohne Ausnahme. Ausgenommen von der ge-

setzlichen Pflicht sind z.B. unter Denkmalschutz stehende Gebäude
sowie „Abrisshäuser“.

Spätestens bei der Besichtigung muss der Energieausweis vorgelegt
werden.

- Fortsetzung erfolgt KW 51 -

WIR SUCHEN IHRE IMMOBILIE!
WIR SUCHEN:
•Gewerbe- / Industrieobjekte für einenUnternehmer
ab 1.000m² Nutzfläche Büro- oder Lagerfläche
•Mehrfamilienhäuser für eineVersicherungsgesellschaft
ab 400m² Wohnfläche
• 1-bis 2,5-Zimmer-Wohnung für einen Kapitalanleger
bis 350.000 €
• 3- bis 5-Zimmer-Wohnung bis 600.000 €
für ein Beamtenehepaar
• Freistehendes EFH bis 1,2Mio. € für Ärzteehepaar
mit Familie
•RH oder DHH bis 850.000 € für Ingenieurmit Familie
•Grundstücke für einen Bauträger ab 1.000m²

ODER VERKAUFEN SIE IHRE IMMOBILIE DIREKT
AN UNS – DISKRET, SCHNELL UND SICHER!

INFO-TELEFON: 0800 3 200 600
WWW.WIR-KAUFEN-DEINE-IMMOBILIE.DE

Bekannt aus d
er

Fernseh-Werb
ung bei

RTL und n-tv

Energieausweis - Teil 1 -

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

VON DER EIFEL NACH YACH
Nach vielen beruflichen Jahren in der Eifel hat das Heim-
weh uns eingeholt. Obstgärtnerin und Holzschnitzer su-
chen kleines altes Haus oder Wirtschaftsgebäude mit Um-
nutzung für Pacht oder Kauf. Übergangsweise würden wir
uns auch über eine kleine Wohnung freuen, um schon mal
anzukommen. ulrich.marthaler@web.de

Platzierungswünsche
werden nach Möglichkeit
erfüllt, können jedoch
leider nicht immer
berücksichtigt werden.
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STELLEN

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Christbaumverkauf
am Fr. 17. Dez. von 11.00 – 16.00Uhr
auf demWörthplatz in Elzach
mit Mundschutz und
mind. 1,50mAbstand
von Familie Kury
(Nachfolge von Fam. Lupfer)
Grund 2a, Biederbach
Verkauf abHof amWochenende
Tel. 07682/67142 oder 0152 31899996

Bitte beachten Sie!
Vorverlegter Anzeigenschluss (um 2Tage)
in Kalenderwoche 51 (20.12. bis 24.12.21)

www.nussbaum-medien.de

Unser Verwaltungsteam braucht Verstärkung
Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich
Kundenempfang, Telefondienst und allg. Büroorganisation
in Teilzeit, mind. 25 Wochenstunden (es besteht die
Möglichkeit die Stelle auch auf 2 Mitarbeiter aufzuteilen)
Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und verfügen
über PC-Grundkentnisse? Sie sind flexibel, zuverlässig und
möchten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem tollen
kollegialen Team? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Info & Bewerbung:
Geschäftsführender Vorstand Frau Spaniol-Höfner, Kirchliche
Sozialstation St. Elisabeth e.V., Kirchstr. 16, 79183 Waldkirch,
Tel. 07681-40720
info@sozialstation-waldkirch.de

Ladhöfer
ChristbaumverkauF *

täglich von Freitag, 10.12. bis Montag, 20.12.2021
von 14:30 bis 16:30 Uhr oder nach telefonischer
Vereinbarung.
*NEU - gesägte und gedrechselte Holzdekorationen,
mit Flohmarkt (von Antik bis Kinder)

Max &MarleneMaier · Ladhof 10 • 07682 921333

DRK Elzach e.V.

Fahrer (m/w/d)
im Beförderungsdienst gesucht!
Der DRK Ortsverein Elzach e.V. sucht einen Fahrer oder Fahrerin,
gerne auch Rentner(in) für den Behindertenbeförderungsdienst
der Lebenshilfe Werkstätte Elzach.

Einstellungstermin: Januar oder Februar 2022.
Anstellungsverhältnis: Minijob.
Erforderlich: Führerschein Klasse B (3).
Wohnort: Oberes Elztal.

Informationen und Bewerbung bis 17.12.2021 bei:
DRK OV Elzach, 07682/365 (abends) oder bayer@drk-elzach.de

GESCHÄFTSANZEIGEN

Werbung bringt Erfolg!


